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Bundesgesetz, mit dem das Schulorganisationsgesetz, das Land- und forst­
wirtschaftliche Bundesschulgesetz, das Bundesgesetz über Schulen zur 
Ausbildung von Leibeserziehern und Sportlehrern, das Pflichtschulerhaltungs­
Grundsatzgesetz, das SChulunterrichtsgesetz, das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 
9/2012, das Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollegs und Vorbe­
reitungslehrgänge, das Hochschulgesetz 2005, das Schulpflichtgesetz 1985, 
das Minderheiten-Schulgesetz für Kärnten, das Bildungsdokumentations­
gesetz, das Bundes-Schulaufsichtsgesetz, das Prüfungstaxengesetz -
Schulen/Pädagogische Hochschulen und das Unterrichtspraktikumsgesetz 
geändert werden (Schulrechtspaket 2016) 

Die GÖD - Bundesvertretung 3 nimmt wie folgt Stellung: 

Artikel 1 
Änderung des Schulorganisationsgesetzes 

Zu § 56 Abs. 3: 
Die Möglichkeit an berufsbildenden mittleren Schulen Unterrichtsveranstaltungen auf 
Lehrbeauftragte zu übertragen führt in den personalführenden Dienststellen zu einem 
erheblichen Mehraufwand, der mehr Personal erfordert. Dieser Mehraufwand wurde 
in den finanziellen Auswirkungen nicht berücksichtigt. 
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ArtikelS 
Änderung des Schulunterrichtsgesetzes 

Zu § 57b: 
Die auf Verlangen verpflichtende Ausstellung einer Schülerinnen- bzw. Schülerkarte 
führt in der Verwaltung zu einem erheblichen Mehraufwand, der mehr Personal 
erfordert. Auch dieser Mehraufwand wurde in den finanziellen Auswirkungen nicht 
berücksichtigt. 

Zu § 77: 
Schulärzte sind gemäß § 51 Ärztegesetz zur Dokumentation verpflichtet. 
Gemäß § 66 Abs. 2 Schulunterrichtsgesetz (SchUG) sind die Schulärzte verpflichtet, 
alle Schüler einmal pro Schuljahr zu untersuchen, auch weitere Untersuchungen 
werden mit Einwilligung der Schülerinnen und Schüler durchgeführt. Auch dafür ist 
die Dokumentation gesetzlich vorgeschrieben. 
Das bisher im § 77 lit.a SchUG angeführte Gesundheitsblatt ist die einzig vor­
handene Richtlinie die, erlassmäßig geregelt, festlegt, was routinemäßig untersucht 
werden soll und was nicht untersucht wird (z.B. Intimbereich). Dadurch ist eine ein­
heitliche Untersuchung aller Schülerinnen und Schüler gewährleistet. 

Die Bedeutung des Gesundheitsblattes zeigt sich auch darin, dass die Führung des­
selben auch im Dienstvertrag der Bundes-Schulärzte ausdrücklich vorgeschrieben 
wird. Sie stellt eine Dienstpflicht dar. 
Das Gesundheitsblatt sollte als einzige einheitlich geregelte Dokumentation der 
Arbeit der Schulärzte erhalten und durch moderne EDV unterstützt werden. 

Artikel 12 
Änderung des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes 

Zu § 11 Abs. 3: 
Dass zur Leitung des inneren Dienstes des Amtes des Landesschulrates ein rechts­
kundiger Verwaltungsbediensteter des Bundes als Amtsdirektor zu bestellen ist, wird 
ausdrücklich begrüßt. 

• GÖD 

(Johann Pauxberger) 
Vorsitzender 

10/SN-196/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)2 von 2

www.parlament.gv.at




